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Schriftliche parlamentarische'~ 
Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dipl.Ing.Rieglel· .,' 
und Genossen (öVP), Nr. 38/J " 
vom 3.Juli 1979 betr.Fest~. 
stellung des Reinertragesi~ d~~ 
Landwirt:.>chaft 

. ...~, 

. ... .. _.. ~; , .. 
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Oie schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dipl.Ing.Riegler und Genossen, Nr. 38/J, betreffend 
Feststellung des Reinertr'ages in der Landwirtschaft, beehre ich mich 
wi e fo! :rt zu baantw0l4ten: 

l~J.J.. 

~Jeder ; n der BRD noch inder Schwei z) wo aufgrund von Buchführungsunter­
lagen Uber die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft berichtet wird, 
werden die AnlagegUter mit dem jeweiligen Neuwert zum Ansatz gebracht, . 
sondern die Anschaffungskosten bilden die Basis der Afa. Das trifft auch 
fHI' andere vJirtschaftsbereiche zum Z\l/eck der Besteuerung zu., Eine jähr­
liche Neubewertung der zahlreichen AnlagegUter mit verschiedener Nutzungs­
riC'cuer sOIAJie unterschiedl ichen Anschaffungsze'itpunkten zumjeweil igen 
Bi! anz.sti chtag in den l"und 2700 Testbetri eben i,st:-bi sher ni chtdurchge­
fUhrt worden. Diese kostspielige und arbeitsmäßig kaum bewältigbare"jähr- ," 
liehe Neubewertung des einzelnen Wirtschaftsgutes erscheint im Ubrigen 
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im Hinblick auf die wirtschaftliche überholung der seinerzeit ange­
schafften Wi ttschaftsgüter, die Frage der EriJei terungs i nvesti tionen 
sowie der technisch verbesserten ErsatzwirtschaftsgUter insbesondere 
in einer Petiode eines geringel~en Pr'eisauftriebes nicht notwendig. 

Zu 2.2. 

Vergleiche mit anderen Wirtschaftsbereichen sind nur sinnvoll, wenn 
a11e nur greifbaren Tatsachen sorgfältig geprüft werden~ sodaß der. 
Vet'gleich auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden kann. Das ist 
aber nicht der Fall. So zieht man l.B. Bruttogehälter heran, um_Netto: 
beträge zu -vergl ei chen. Sei t den Anfängen des IIGrünes Beri chtes" war-' 
es in der § 7-Kommission unbestritten, daß als Grundlage für die Be­
rechnung des ka1 kulatodschen Lohnanspruches der Kollektivvertragslohn 
der Land- und Forstarbeiter herangezogen wird. Da der auf Basis der 
l.andal'beHGrl öhne ermittelte Zi nsansatz sohin als ri chtl 9 anetkannt 
wird, kann der Verfälschung des Datenmateri~lsnicht gefolgt werden. 
Dies umsomehr, als die Löhne fUr die Land~~beiter als leistungsgerecht 
fUr die Tätigkeit in landwirtschaftlichen Betrieben betrachtet wird. 
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